
 
 
 
Tagesordnung  
für die 101. Verbandsversammlung des Zweckverbandes für den 
Nahverkehrsraum Leipzig am 22. Juni 2026 um 17:15 Uhr  
im Beratungsraum der ZVNLS GmbH, Emilienstraße 15 in 04107 Leipzig (4. OG) 
 
 
 
TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit sowie 

Bestätigung der Tagesordnung 
 
TOP 2 Bestätigung der Niederschriften über die 99. und 100. Verbandsversammlung 

des ZVNL und Bestimmung der zwei Verbandsräte zur Unterzeichnung der 
heutigen Niederschrift nach § 40 Abs. 2 GemO analog  

  
TOP 3 Bekanntgabe Fahrplan-/Kapazitätenbestellung 2026/2027 
   
TOP 4 Lagebericht der Geschäftsführung 

 
TOP 5  Elektronetz Saale-Thüringen-Südharz (STS 2030) 
  (Vorlage 12/2026 – zur Beschlussfassung) 
 
TOP 6 Änderung Bestellung baubedingter Zusatzverkehre       
 (Vorlage 13/2026 – zur Beschlussfassung) 
 
TOP 7 Zusätzliche Mittel ÖPNVFinVO  
 (Vorlage 14/2026 – zur Beschlussfassung) 
 
TOP 8 Personalangelegenheiten       
 
TOP 9 Bestellung des ständigen Vertreters des ZVNL im Aufsichtsrat der MDV GmbH 
 (Vorlage 15/2026 – zur Beschlussfassung) 
 
TOP 10 Sonstiges 
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Lagebericht der Geschäftsführung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 5 

Elektronetz Saale-Thüringen-Südharz (STS-2030) 

Vorlage 12/2026 
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TOP 5 – Elektronetz Saale-Thüringen-Südharz (STS-2030) 

 

Erläuterungen 

 

Der Entwurf der Vorinformation zur STS-2030-Vergabe des Federführers Freistaat Thüringen 
sieht folgende Linien vor, deren Nummern noch nicht finalisiert sind. 

• Halle (Saale) – Sangerhausen – Nordhausen – Kassel (heute RE8/RE 9) 
• Leipzig – Naumburg (Saale) – Saalfeld (Saale) (heute RE 15) 
• Halle (Saale) – Naumburg (Saale) – Erfurt (– Eisenach) (heute RE 16) 
• Halle (Saale) – Naumburg (Saale) – Saalfeld (Saale) (heute RB 25) 
• (Magdeburg –) Sangerhausen – Erfurt (heute RB 59) 

 
Das Leistungsvolumen wird ca. 8,8 Mio. Zkm/Jahr betragen. 
Der ZVNL-Anteil STS-2030 beträgt lediglich ca. 0,1 Mio. Zkm/Jahr rd. 1,1 %, für die Linie RE15 
Leipzig – Naumburg (Saale) – Saalfeld (Saale). ZVNL sieht den Stundentakt RE 15 im 

Grundangebot vor und fordert gleichzeitig eine Option Zweistundentakt sowie eine vertraglich 

entsprechende Abbestellklausel. Die bisher im STS-Netz beauftragte Linie RB20 wird als Linie 
S6 auf dem Abschnitt Leipzig – Naumburg Bestandteil des MDSB2025plus-Netzes und hier 
für den ZVNL nicht mehr betrachtet. 
 
Weitere Aufgabenträger sind die NASA GMBH, die Landesnahverkehrsgesellschaft 
Niedersachsen mbH (LNVG) und der Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV). 
 
Mit dem Beschluss 3/2025 der Verbandsversammlung des ZVNL wurde die Teilnahme am 
Verfahren Elektronetz Saale-Thüringen Südharz beschlossen.  
 
Die Aufforderung zur Angebotsabgabe gemäß den Vergaberichtlinien der EU war im 
Dezember 2025 geplant und ist bis heute nicht erfolgt. Aus diesem Grund ist eine 
Verschiebung der Betriebsaufnahme notwendig, welche nunmehr um ein Jahr verschoben, im 
Dezember 2031 erfolgen soll.  
Somit wird ein mit dem Bestandsbetreiber Abellio und ggf. anderen EVU zu verhandelndes 
Übergangsjahr notwendig, welche erfahrungsgemäß höher Kosten als im Bestandsvertrag 
STS verursacht. Der ZVNL ist jedoch nur mit dem RE 15 und rd. 117.000 Zkm beteiligt. 
 
Der zuständige Referatsleiter des THÜRINGER LANDESAMT FÜR BAU UND VERKEHR, 
Herr Wolfgang Mündnich hat dies auf Anfrage wie folgt begründet: 
„Wie bereits am 18. Februar 2026 per E-Mail mitgeteilt, verzögert sich die Fertigstellung der 
Vergabeunterlagen in der Vergabe STS 2030 aufgrund von zum damaligen Zeitpunkt offener 
Randbedingungen. Unter dieser Maßgabe wurde ein neuer Zeitplan für die Vergabe STS 2030 
aufgestellt, der die Veröffentlichung der Vergabe im 3.Quartal 2026 vorsieht. Mit einer 
Bearbeitungszeit von mindestens 6 Monaten und den sich daran anschließenden 
Vergabeprozessen, kann mit einem Zuschlag im 3. oder 4. Quartal 2027 gerechnet werden. 
Sollten Bieter mit Neufahrzeugen anbieten wollen, wäre damit die Vorlaufzeit für die 
Beschaffung (mind. 48 Monate) bei einer Betriebsaufnahme zum Zeitpunkt 12/2030 nicht mehr 
ausreichend (branchenweit übliche Fristen). Daher wurde in der Mail gleichfalls der Verschub 
der Betriebsaufnahme auf den Zeitpunkt 12/2031 oder 12/2032 thematisiert. 
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Mit dem Fortgang der weiteren Planungen hat sich auch hier nunmehr ein Lösungsvotum 
ergeben. Das TLBV beabsichtigt die Betriebsaufnahme im Vertrag STS 2030 zum 

Zeitpunkt 12/2031 vorzunehmen. Hintergrund sind Ergebnisse aus geführten 
Markterkundungen und der Möglichkeit, dass die aktuellen Bestandsfahrzeuge aufgrund 
unsicherer Weiterverwendung im Vertrag STS 2030 auch in anderen passfähigen 
Verkehrsverträgen angeboten werden könnten. Damit würden Abellio in einem (verlängerten) 
Altvertrag STS im Zeitraum 12/2031 bis 12/2032 keine Fahrzeuge zur Erbringung der 
Verkehrsleistung zur Verfügung stehen. In der Folge besteht das Risiko für die 
Aufgabenträger, dass für dieses eine Jahr keine (ausreichenden) Fahrzeuge zur Verfügung 
stehen könnten und die Sicherstellung des Gewährleistungsauftrages gefährdet sein könnte. 
Dieses mögliche Szenario möchte das TLBV durch eine nur einjährige Verlängerung des 
Bestandvertrages umgehen. Dem TLBV ist dabei bewusst, dass beide Zeitpunkte 12/2031 (Ibn 
MDSB II) oder 12/2032 (Ibn TEN und DISA III) durch die Vergabe STS II für die Bieter im 
Ausschreibungsverfahren und der Betriebsaufnahme herausfordernd sind.  
 
Ein weiterer Grund für die favorisierte Betriebsaufnahme 12/2031 ist die Ermöglichung einer 
Vertragslaufzeit von 14 Jahren. Bei einer Betriebsaufnahme 12/2032 verbliebe lediglich eine 
Laufzeit von 13 Jahren, da mindestens ein beteiligter Aufgabenträger aus haushaltsrechtlichen 
Gründen keine längere Laufzeit des Vertrages ermöglichen kann. Auf Grund der erheblichen 
Investitionskosten – vor allem für die Beschaffung, Wartung und Finanzierung der Fahrzeuge, 
in Verbindung mit den üblichen Fahrzeugnutzungsdauern (30 Jahre), ist eine Vertragslaufzeit 
von 14 Jahren aus finanzieller Sicht deutlich vorteilhafter. Dadurch würden sich die jährlichen 
Kosten reduzieren und die Wirtschaftlichkeit der Vergabe steigen.  
 
Eine längere Vertragslaufzeit wirkt sich zudem positiv auf die Finanzierungsbedingungen aus. 
Für potenzielle Finanzierer und Leasinggeber steigt die Planungssicherheit. Das Risiko aus 
Sicht der Kapitalgeber reduziert sich, sodass in der Regel günstigere 
Finanzierungskonditionen angeboten werden. Eine Vertragslaufzeit von 14 Jahren führt somit 
insgesamt zu einer verbesserten Kostenverteilung und zu günstigeren 
Finanzierungsbedingungen. Ebenso verringert sich die Planungsunsicherheit für die Bieter, 
wenn die Betriebsaufnahme lediglich auf 12/2031 anstelle von 12/2032 verschoben wird, da 
sich ein vernünftiger bzw. angemessener Zeitraum bis zur Betriebsaufnahme ergibt.  
 
Im Hinblick auf die Sicherstellung der einjährigen Verlängerung müssen die AT zeitnah auf 
den Vertragspartner Abellio zugehen. Das TLBV möchte den entsprechenden 
Vergabeprozess (auch aus haushälterischen Gründen) noch in diesem Jahr formal beginnen. 
Den beteiligten Aufgabenträgern des STS Verfahrens werden Ende Mai bzw. Anfang Juni 
Entwürfe der Verdingungsunterlagen zur Verfügung stellen.“  
Intern im TLBV wird das Netz nunmehr als „STS II“ bezeichnet. 
 
 
Anhang:  Beschlussausfertigung 03/2025 der Verbandsversammlung des ZVNL 
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TOP 6 

Änderung Bestellung baubedingter Zusatzverkehre 

Vorlage 13/2026 
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TOP 6 – Änderung Bestellung baubedingter Zusatzverkehre 
 
Erläuterungen 
 
DB Regio hat dem ZVNL am 31.03.2026 mitgeteilt, dass der bisher kommunizierte 
Sperrzeitraum der S-Bahnstrecke Leipzig – Schkeuditz – Halle zwischen den Stationen 
Schkeuditz und Leipzig Slevogtstraße (bisher 11.07.2026 bis 01.10.2026) verlängert werden 
muss auf den Zeitraum 02.07.2026 bis 10.10.2026. 
 
Das am 30.03.2026 im Beschluss 10/2026 beschlossene Zusatzangebot mit S-Bahnen über 
die Strecke Leipzig Hbf (oben) – Leipzig/Halle Flughafen – Halle Hbf (Linie S35) muss 
dementsprechend auf diesen Zeitraum erweitert werden. 
 
Außerdem sind zur Aufrechterhaltung relevanter Fahrtbeziehungen auf der Linie S3 im 
Rahmen des Ersatzkonzeptes punktuelle Zusatzleistungen für den Sperrzeitraum notwendig 
(Verlängerung einzelner SEV-Leistungen zwischen Leipzig-Slevogtstraße und Leipzig Hbf 
sowie Zusatzfahrten zwischen Schkeuditz und Halle). 
 
Nach Prüfung der Fahrplantrasse durch DB InfraGO muss außerdem die Fahrlage der Linie 
S35 leicht angepasst werden, so dass die Abfahrtszeiten in beiden Richtungen vsl. zwischen 
der geraden und ungeraden Stunde leicht abweichen werden. Außerdem wurde aufgrund der 
Anfrage eines großen Unternehmens aus Schkeuditz (Mytheresa) eine Anpassung des 
Fahrplanes bei der letzten Fahrt täglich der S35 von Halle nach Leipzig vorgenommen. Details 
können dem aktuellen Musterfahrplan in der Anlage entnommen werden. 
 
DB Regio Südost kann diese erweiterte Zusatzleistung von neu ca. 65.030 Zkm (statt 
ursprünglich ca. 54.143 Zkm) zum regulären Bestellerentgelt MDSB I Interim erbringen, die 
Kosten inkl. Trassenentgelte betragen neu ca. 1,51 Mio. € (ursprünglich ca. 1,24 Mio. €) 
inklusive der Zusatzleistungen im Rahmen des Ersatzkonzeptes. Diese können aus Rücklagen 
im ZVNL-Haushalt finanziert werden. 
 
 
 
Anhang: Musterfahrplan baubedingte Zusatzverkehre (S35) Stand 11.05.2026 



S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35

Verkehrstage TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL

Leipzig Hbf (oben) 4:48 5:53 6:53 7:47 8:53 9:47 10:53 11:47 12:53 13:47 14:53 15:47 16:53 17:47 18:53 19:47 20:53 21:47 22:50

Flughafen Leipzig/Halle 5:00 6:05 7:05 7:59 9:05 9:59 11:05 11:59 13:05 13:59 15:05 15:59 17:05 17:59 19:05 19:59 21:05 21:59 23:02

Halle Hbf 5:10 6:15 7:15 8:08 9:15 10:08 11:15 12:08 13:15 14:08 15:15 16:08 17:15 18:08 19:15 20:08 21:15 22:08 23:12

S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35 S35

Verkehrstage TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL TGL

Halle Hbf 5:18 6:23 7:21 8:18 9:21 10:18 11:21 12:18 13:21 14:18 15:21 16:18 17:21 18:18 19:21 20:18 21:21 22:18 23:26

Flughafen Leipzig/Halle 5:29 6:34 7:32 8:29 9:32 10:29 11:32 12:29 13:32 14:29 15:32 16:29 17:32 18:29 19:32 20:29 21:32 22:29 23:39

Leipzig Hbf (oben) 5:39 6:44 7:42 8:39 9:42 10:39 11:42 12:39 13:42 14:39 15:42 16:39 17:42 18:39 19:42 20:39 21:42 22:39 23:49

Musterfahrplan baubedingte Zusatzverkehre Linie S35

Leipzig Hbf – Leipzig/Halle Flughafen – Halle Hbf

02.07.2026 - 10.10.2026

Zug

Zug

(Sperrung Schkeuditz - Leipzig-Slevogtstraße)
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TOP 7 

Zusätzliche Mittel ÖPNVFinVO 

Vorlage 14/2026  

Wir bitten um vertrauliche Behandlung der 

übergebenen Unterlagen. Vielen Dank! 
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TOP 7 – Zusätzliche Mittel ÖPNVFinVO  
 
Erläuterungen 
 
Allgemein 

Im Referentenentwurf (Bearbeitungsstand vom 28.05.2026) zur 13. Änderung der 
ÖPNVFinVO wurden zwei Anteile zweckgebundene Mittel für „Elektrifizierung/ Digitalisierung“ 
und „Tarifharmonisierung“ (diese nur bis 2028) für jeden SPNV-Aufgabenträger ausgewiesen.  
Für den ZVNL bedeutet dies verfügbare Mittel für die Jahre 2026 bis 2031 wie folgt: 
 
 ZVNL SPNV (Elektri/Dig) Tarifharmonisierung Reg.Mittel bisher Summe neu  

2026 1.899.412 €  1.899.412 €  179.865.682 €  183.664.507 €  
2027 2.144.553 €  2.144.553 €  184.867.516 €  189.156.623 €  
2028 2.381.515 €  2.381.515 €  189.966.285 €  194.729.317 €  
2029 2.623.245 €   -€  195.161.314 €  197.784.560 €  
2030 2.869.710 €   -€  200.453.280 €  203.322.990 €  
2031 3.170.645 €   -€  206.287.251 €  209.457.896 €  
 Gesamt  15.089.080 €  6.425.480 €      

 
Bisher ging die GS des ZVNL von einer jährlichen Dynamisierung der Reg.-mittel an den ZVNL 
in Höhe von 3% aus. Mit dem vorliegenden Entwurf ist dieser nicht der Fall. 

  Prognose ZVNL 3%  Entwurf SMIL 2026  Differenz 
  Dynamisierung 
2026  179.865.682 €   179.865.682 €      0 € 
2027  184.867.516 €   184.867.516 €      0 € 
2028  190.413.541 €   189.966.285 €   - 447.256 € 
2029  196.125.947 €   195.161.314 €   - 964.633 € 
2030  202.009.726 €   200.453.280 €   - 1.556.446 € 

Dieses verschärft die Finanzsituation des ZVNL weiter. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass die zweckgebundenen Mittel in den Allgemeinteil 
transferiert werden können. 
 
Elektrifizierung/Digitalisierung 

Vor dem Hintergrund der Zweckbindung der Mittel „Elektrifizierung/Digitalisierung“ für den 
SPNV und ausdrücklicher Nennung der Beschaffung von BEMU zur Reduzierung des 
Dieselbetriebs und der immens gestiegenen Kosten für die Elektrifizierung der Strecke 
(Verzögerung der Ibn) Chemnitz – Leipzig hat die GS des ZVNL vorgeprüft, inwieweit die 
Siemens Mobility (SMO) in der Lage wäre, zwei oder mehr baugleiche (zu MDSB2025plus Los 
1.1) BEMU-Fahrzeuge zu verkaufen. Der vorgesehene Einsatz wäre, gemeinsam mit dem 
Betreiber DB Region AG, Regelumläufe auf der Linie RB113. Mit 3 BEMU könnte der 
Dieselbetrieb auf der RB 113 eliminiert werden. 

Die Fahrzeuge sollen wiederum in das Eigentum der ZVNLS GmbH übergehen und an das 
EVU verpachtet werden.  
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Eine Anfrage bei SMO ergab ein großes Interesse und darüber hinaus die Möglichkeit die 
Fahrzeuge in aktuelle Produktionsketten einfließen zu lassen. Dies würde auch  
in Hinblick auf die ab Dezember 2027 wirksame Cyberresilienz-Verordnung (CRV; danach 
Neuzulassungsprozess und teilw. Technische Änderungen) der Europäischen Union 
erhebliche Kosteneinsparungen möglich machen. Nach Aussage SMO hat die DB Regio für 
die BEMU-Fahrzeuge geringere Veto-Rechte.  

SMO hat mit Stand 26.05.2026 ein indikatives Angebot über 2 und 3 BEMU-Fahrzeuge 
vorgelegt. 

Die Finanzierung kann als Kombination der Mittel 13. Änd. ÖPNVFinVO 
„Elektrifizierung/Digitalisierung SPNV) mit Mitteln aus dem InvKG erfolgen. Die Kreditkosten 
sollen dabei als zuwendungsfähige Ausgaben der ÖPNVFinVO zugerechnet werden. Für den 
Finanzierungsanteil aus dem InvKG wurden mind. 50% Förderung der Fahrzeugkosten 
angesetzt. 

 
Die bis ins Jahr 2031 vorgesehenen Mittel für den Zweck „Elektrifizierung/ Digitalisierung 
SPNV“ i.H.v. ca. 15 Mio. € können gemäß Begründung zum 13. Änderungsentwurf der 
ÖPNVFinVO eine zielgerichtete und nachweissichere Verwendung zur Finanzierung der 
BEMU-Fahrzeuge sein.  
 
Tarifharmonisierung 

Im Referentenentwurf zur 13.Änd. ÖPNVFinVO heißt es hierzu: 

„Nach der Bestimmung in § 1 Absatz 1d erhalten die Zusammenschlüsse für die Jahre 2026 
bis 2028 die in Anlage 4a aufgeführten ergänzende Zuweisungen. Diese sollen für Maß-

nahmen zur Tarifharmonisierung verwendet werden. Die Zuweisungen werden zunächst nur 

für die Jahre 2026 bis 2028 geregelt. Nach dem Bericht der Trägerorganisation (Kom-

petenzcenter) nach § 3 Absatz 4 bis zum 1. Jnauar 2027 über Ziele und Maßnahmen zur 

verbundübergreifenden Tarifharmonisierung können die Zuweisungen für die Folgejahre 2029 

bis 2031 fortgeschrieben werden.“ 

Die GS des ZVNL wird den Einsatz dieser Mittel prüfen und ggf. an die Trägerorganisation 
(Kompetenzcenter Tarife) bzw. an den MDV weiter reichen. 
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Investitionsrechnung 
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Vorhabens wurde die Wirtschaftlichkeit des 
Vorhabens untersucht. Diese ergab, dass die Wirtschaftlichkeit im Vergleich mit den 
voraussichtlichen Kosten durch eine BEMU-Beschaffung des EVU sowie dem Weiterbetrieb 
mit Dieselfahrzeugen gegeben ist. Folgend eine zusammenfassende Darstellung: 

- Investitionsvolumen: 29,7 Mio. € (Netto) 
- Förderung InvKG:  ca. 50% = 14,7 Mio. € 

- zusätzliche RegMit:  ca. 15 Mio EUR 
- Lebensdauer:  30 Jahre; jedoch berechnet mit 24 Jahren (sichere 

Seite) 

  

Erweiterung 
Fahrzeugpool 

Preis EVU 

Dieseltriebwagen 
(Preise 2026, 
mittelfristig nicht 
mehr verfügbar) 

Kosten Fahrzeuge Netto 29.700.000,00 €  35.640.000,00 €    

ca. 54 % Förderung 
InvKG 16.000.000,00 €  -   €    

ca. 46% Zuschuss ZVNL 13.700.000,00 €  -   €    

Kapitalkosten 1.309.000,00 €  10.700.000,00 €    

Gesamtkosten 31.009.000,00 €  46.340.000,00 €  
nicht mehr 
verfügbar 

Fahrzeugpreis 
€/530.000Zkm 2,44 €  3,64 €  

24 Jahre alte Fzg.: 
1,09 €  

Kosten Werkstatt und 
Instandhaltung €/Zkm 3,09 €  3,09 €  4,26 €  
Energiekosten €/Zkm 1,55 €  1,55 €  1,85 €  

jährliche Kosten 
Fahrzeuge 7,08 €  8,28 €  7,20 €  

 

Ein konkretes Angebot für die Zwischenfinanzierung liegt aktuell noch nicht vor. Es 
wird von folgenden Rahmenbedingungen ausgegangen: 

- Eigenkapital ZVNLS:  13,7 Mio. € 

→ nicht rückzahlbarer Zuschuss des ZVNL 

- Nutzungsdauer:  mindestens 24 Jahre, eher 30 Jahre ab 2027 

- Kreditrahmen:   ergibt sich aus nachfolgender Tabelle: 

- Kreditart ZVNLS:  Darlehen mit vereinbarten Tilgungszeitpunkten 
(gemäß Zufluss zusätzliche Mittel ÖPNVFinVO) 

- Zinssatz:   5,00% pro Jahr 

- Zinsfixierung:   4 Jahre 

- Tilgungsdauer:  4 Jahre 

- Summe der Zinsen über 4 Jahre: ca. 1,31 Mio. € 
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Übersicht Finanzierung: 

Jahr Fahrzeug-
kosten 

29.700.000 €  

13. Änd. 
ÖPNVFinVO 

Fördermittel 
InvKG 

Kredit 
ZVNLS  

ab 10/2027 

Annahme 
Zinsen 

5 % 

Annahme 
Tilgung 

2026 1.899.412 €  1.899.412 €   -   €  
   

2027 27.800.588 € 2.144.553 €  16.000.000 €  9.656.035 €  
  

2028 

 

 2.381.515 €  
 

7.757.322 €   482.802 €  1.898.713 €  

2029 

 

 2.623.245 €  
 

5.521.943 €   387.866 €  2.235.379 €  

2030 

 

 2.869.710 €  
 

2.928.330 €   276.097 €  2.593.613 €  

2031 

 

 3.079.541 €  
 

 -   €   151.211 €  2.928.330 €   

29.700.000 €  14.997.976 €  
  

1.297.976 €  9.656.035 €  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 8 

Personalangelegenheiten 
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TOP 8 – Personalangelegenheiten 
 

Erläuterungen 

 

Hr. Bernd Irrgang verlässt zum 31.07.2026 den ZVNL und tritt in die Regelaltersrente ein. 

Es ist geplant in der 102. Verbandsversammlung am 30.11.2026 den neuen Geschäftsführer 

des ZVNL zu bestellen. 

Hr. Jens Wolff ist der Verhinderungsstellvertreter des Geschäftsführers. Damit sind die 

Vertretung und die Handlungsfähigkeit der Geschäftsstelle gegeben.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 9 

Bestellung des ständigen Vertreters des ZVNL im 

Aufsichtsrat der MDV GmbH 

Vorlage 15/2026  
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TOP 9 - Bestellung des ständigen Vertreters des ZVNL im Aufsichtsrat der MDV GmbH 

 

Erläuterungen 

 

Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Irrgang als Geschäftsführer des ZVNL soll dessen 

Aufsichtsratsmandat zum 31.07.2026 enden (Herr Irrgang tritt in die Regelaltersrente ein). 

Gemäß § 18 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages ist der ZVNL verpflichtet, einen neuen 

Vertreter in den Aufsichtsrat des MDV zu entsenden. 

Es wird vorgeschlagen den stellv. ZVNL-Geschäftsführer, Herrn Jens Wolff, als Vertreter in 

den Aufsichtsrat des MDV zu entsenden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 10 

Sonstiges 


